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SERVICELEISTUNGEN DER GEWERKSCHAFT ÖFFENTLICHER DIENST

Nachstehend informieren wir Sie über einen Teil der Serviceleistungen, die die GÖD ihren Mitgliedern bietet:

· Rechtsschutz 
im Zusammenhang mit Ihrer beruflichen Tätigkeit

· Einmal jährlich Unterstützung für:
- Zahnarztkosten
 

- Ausgaben für Sehbehelfe
 

- Begräbniskosten für Angehörige

Voraussetzungen: 
- mind. 1-jährige Mitgliedschaft
 
- Rechnungen dürfen nicht älter als ½ Jahr sein


· Familienunterstützung – einmal jährlich

Voraussetzungen:
- mind. 1-jährige Mitgliedschaft
 
- wenn für vier oder mehr Kinder Familienbeihilfe bzw. für ein 
 
  oder mehr behinderte Kinder erhöhte Familienbeihilfe 
 
  bezogen wird.


· Kinderferienaktion bei mind. 1-jähriger Mitgliedschaft


· Bildungszuschuss
bei mind. 1-jähriger Mitgliedschaft bei beruflicher Fortbildung


· Solidaritätsversicherung:
wie

Freizeitunfallversicherung
Freizeitunfall oder Tod

Spitalsgeld nach einem Unfall
Für Aktive als auch für Pensionisten wird nach einem Unfall bei einem Krankenhausaufenthalt von mind. 4 Tagen bis max. 77 Tage ab dem 1. Tag täglich € 4,-- ausgezahlt (max. € 308,--).

Voraussetzungen:
- 3-jährige Mitgliedschaft, wobei jugendliche Mitglieder, die 
 
  dies infolge ihres Alters nicht nachweisen können, als voll 
 
  zugehörig behandelt werden.
 
- Meldung des Anspruches innerhalb von sechs Monaten 
 
  nach Eintritt des Versicherungsfalles.


Nähere Informationen erhalten Sie im Internet

auf der Seite http://www.goed-ktn.at
WERDEN SIE GEWERKSCHAFTSMITGLIED ZU IHREM BERUFLICHEN UND PERSÖNLCIHEN SCHUTZ!

